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TOP 13 Sanierung Gemeindewohnungen Steinstraße 2-4
Auftragsvergabe

In den Gemeindewohnungen Steinstraße 2-4 sind in den letzten 2 Jahren Leitungswasserschä-
den in 3 Wohnungen aufgetreten.

Die OKV Versicherung, bei der das Objekt versichert ist, hat im August 2017 nach den wieder-
holten Schäden ein Gutachten erstellen lassen.

Laut der Auswertung des Gutachtens ergab sich, dass ein Teil der Schäden aufgrund mangel-
hafter Bauphysik bzw. auf Schäden im einschaligen Mauerwerk zurückzuführen sind.

Zum anderen weisen die gemachten Fotoaufnahmen im Gutachten auf einen erheblichen Sa-
nierungsstau im Rohrleitungssystem hin. Die Guss-Abflussrohre haben das Ende der Nutzungs-
dauer erreicht und auch der Materialmix der Wasserinstallationen wird als weitere Schwach-
stelle im Rohrleitungssystem angesehen.

Eine Fortführung der Leitungswasserversicherung bei der OKV ist erst nach Beseitigung des 
Sanierungsstaus wieder möglich und diese wurde daraufhin von der OKV zum Ende 2017 
gekündigt.

Der Verwalter Theodor Schöne hat versucht, eine Leitungswasserversicherung für dieses Ob-
jekt anderweitig abzuschließen, jedoch ohne Erfolg.

Firma Schöne hat am 22. Mai 2018 eine grobe Kostenschätzung vorgelegt, welche für diese 
Sanierung einen Betrag von ca. 40.000,00 Euro für Klempner-, Fliesenleger-, Maler- und Tisch-
lerarbeiten vorsieht, zuzüglich der Kosten für die Baubetreuung in Höhe von 5 % (ca. 2.000,00 
Euro).

Es wird davon ausgegangen, dass die Mieter der betroffenen Wohnungen zunächst während 
der Sanierungsarbeiten nicht ausquartiert werden müssen; die Termine werden

individuell mit den Mietern abgesprochen.

Auf evtl. Mietminderungen wird sich die Gemeinde einstellen müssen. Die Mieterträge für das 
Objekt Steinstraße 1-4 liegen im Kalendervierteljahr bei rd. 18.100,00 Euro. In der vorliegenden 
Abrechnung für das 1. Vierteljahr 2018 zeigt sich, dass der Aufwand für dieses Objekt über den 
Erträgen liegt.

Die Sanierungsarbeiten sollten umgehend in Auftrag gegeben und ausgeführt werden. Die

Dringlichkeit begründet sich in der zu vermutenden schlechten Wohnqualität für die Mieter.



Der Sozial- und Liegenschaftsausschuss wird aus diesem Grunde den Sachverhalt und den Be-
schluss nur noch zur Kenntnis nehmen können, der Sitzungsverlauf gab eine vorherige Bera-
tung nicht her.

Diese außerplanmäßige Ausgabe könnte aus den überplanmäßigen Erlösen aus Grundstücks-
verkäufen und der allgemeinen Rücklage finanziert werden.

Diese Einnahmen sind kurzfristig aus dem Verkauf eines Erbbaugrundstückes entstanden. Der 
Finanzausschuss der Gemeinde hat der Gemeindevertretung in seiner Sitzung am 14.08.2018 
den nachstehenden Beschlussvorschlag zur Annahme empfohlen.

GV Czarnitzki bittet ausdrücklich darum, den Sozial- und Liegenschaftsausschuss bei solchen 
dramatischen Entwicklungen in Bezug auf die gemeindeeigenen Wohnungen unverzüglich zu 
informieren. GV Edler erwidert hierauf, dass dem Sozial- und Liegenschaftsausschuss die Er-
eignisse bekannt gewesen sein müssten, da zwei Mieter mit Fotos über den Zustand der Woh-
nungen und des Gebäudes im Sozial- und Liegenschaftsausschussi im Sommer 2017 vorstellig 
waren.

Vom Amt wird Aufklärung zugesagt.

Anmerkung der Verwaltung:

Laut Protokoll des Sozial-und Liegenschaftsausschusses vom18.07.2017 waren 2 Bewohner 
der Steinstraße 4 in der Sitzung und haben von Problemen mit der Fa. Schöne wg. Schimmel, 
Tropfen von der Decke, Rissen in der Außenwand, starker Geruchsbelästigung durch Feuchtig-
keit berichtet. Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden sollten die Wohnungen gemeinsam 
noch im Juli 2017 zusammen mit einem Fachmann aus der Grünen Fraktion begangen werden.

Ob das Gutachten dem Sozial- und Liegenschaftsausschuss  zuvor zur Kenntnis gelangt ist, 
kann nicht ermittelt werden.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle beschließt, die in der gemeindeeigenen Lie-
genschaft Steinstraße 2-4 erforderlichen Sanierungsmaßnahmen für das Rohrleitungssystem 
durch den Verwalter Theodor Schöne in Auftrag zu geben.

Diese außerplanmäßige Ausgabe wird aus den überplanmäßigen Erlösen aus Grundstücksver-
käufen und der allgemeinen Rücklage finanziert.

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt: 21

Ja-Stimme(n): 21



Nein-Stimme(n):   0

Enthaltung(en):   0


